
Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.1
Rechtsbehelfsverzicht zu Ziffer 2 der Genehmigungsverfügung des Landkreises Harz zur
Haushaltssatzung 2017 vom 30.05.2017
Vorlage: BV-StRQ/031/17

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt dem Rechtmittelverzicht zu Ziffer 2 der Genehmigungsverfügung des
Landkreises Harz vom 30.05.2017 zur Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg zu.

ungeändert beschlossen

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.2
Auflösung des Rechnungsprüfungsamtes und Aufhebung der Rechnungsprüfungsordnung
Vorlage: BV-StRQ/023/17

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt mit Wirkung zum 30.06.2017:

1. die Aufhebung der Rechnungsprüfungsordnung vom 28.04.2016,
2. die Auflösung des Rechnungsprüfungsamtes.

Die Rechnungsprüfung im Rahmen der §§ 136, 138 i.V.m. § 140 Abs. 1 KVG-LSA obliegt ab
01.07.2017 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz auf Kosten der Welterbestadt
Quedlinburg.

ungeändert beschlossen

Ja 29  Nein 0  Enthaltung 3  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.3
Gesellschafterbeschluss für die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH - Feststellung des
Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017
Vorlage: BV-StRQ/020/17

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt, den Oberbürgermeister zu beauftragen
und zu bevollmächtigen, in der Gesellschafterversammlung der QTM GmbH nachfolgenden
Beschluss zu fassen. Der Wirtschaftsplan der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH für das
Jahr 2017 wird in der vorliegenden Form gemäß Anlage 1 festgestellt.

ungeändert beschlossen

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.4
Vereinbarung zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft  zur effektiven und wirtschaftlichen Erfüllung
des überörtlichen Brandschutz und der überörtlichen Hilfeleistung im Bereich der Welterbestadt
Quedlinburg und den Städten Thale, Ballenstedt und Harzgerode im Rahmen der
interkommunalen Zusammenarbeit
Vorlage: BV-StRQ/029/17

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg stimmt den nachfolgenden Vereinbarungen zur
interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft zur Gewährleistung des
überörtlichen abwehrenden Brandschutz und der überörtlichen Hilfeleistung zu.

1. Vereinbarung zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft der WES Quedlinburg mit der Stadt Thale
(Anlage 1)

2. Vereinbarung zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft der WES Quedlinburg mit der Stadt
Ballenstedt (Anlage 2)

3. Vereinbarung zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft der WES Quedlinburg mit der Stadt
Harzgerode (Anlage 3)

ungeändert beschlossen

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner Frank Ruch



Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.5
Sachsen-Anhalt-Tag 2019
Vorlage: BV-StRQ/030/17

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt:

1. Anlässlich der Feierlichkeiten im Rahmen des Festjahres 2019 bewirbt sich die
Welterbestadt Quedlinburg um die Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages im Jahr 2019.
Zur Erarbeitung der Rahmenkonzeption einschließlich der erforderlichen Budgetplanung
werden die derzeitigen Überlegungen in den Anlagen dargestellt.

2. Der Oberbürgermeister wird dem Stadtrat und den weiteren zuständigen Gremien in
regelmäßigen Abständen in geeigneter Art und Weise über den Sachstand und hier
insbesondere über den Verfahrensstand der Entscheidung der Landesregierung über die
Antragstellung der Welterbestadt Quedlinburg unterrichten.

3. Ein Vorzugstermin zur Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages 2019 wird nicht benannt.

geändert beschlossen

Ja 16  Nein 15  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner Frank Ruch



Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.6
Aufhebung der Sportförderrichtlinie der Welterbestadt vom 27.04.1995
Vorlage: BV-StRQ/027/17

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die Aufhebung

der Sportförderrichtlinie der Welterbestadt Quedlinburg vom 27.04.1995.

ungeändert beschlossen

Ja 24  Nein 3  Enthaltung 5  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.7
Umschuldung eines Kommunaldarlehens in Höhe von 2.052.325,22 Euro
Vorlage: BV-StRQ/025/17

Beschluss:

Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister zum Fälligkeitstermin 31.08.2017 den Kredit in
Höhe von 2.052.325,22 EURO entsprechend dem wirtschaftlichsten Angebot umzuschulden.
Der Stadtrat soll über die Entscheidung in seiner Sitzung am 31.08.2017 durch den
Oberbürgermeister informiert werden.

ungeändert beschlossen

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.8
Umschuldung eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1.726.876,11 €
Vorlage: BV-StRQ/028/17

Beschluss:

Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister zum Fälligkeitstermin 30.09.2017 den Kredit in
Höhe von 1.726.876,11 EURO entsprechend dem wirtschaftlichsten Angebot umzuschulden.
Der Stadtrat soll über die Entscheidung in seiner Sitzung am 19.10.2017 durch den
Oberbürgermeister informiert werden.

ungeändert beschlossen

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.9
Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 02 "Galgenberg" mit Örtlicher Bauvorschrift
Vorlage: BV-StRQ/024/17

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt:

1. die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02 „Galgenberg“ mit Örtlicher Bauvorschrift im
vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) für das in der Anlage 1
dargestellte Gebiet durchzuführen,

2. den vorliegenden Entwurf der 2. Änderung,
3. die öffentliche Auslegung des Entwurfs,
4. die Träger öffentlicher Belange von der Auslegung des Entwurfs zu unterrichten.

ungeändert beschlossen

Ja 30  Nein 0  Enthaltung 2  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.10
Aufhebung des Beschlusses BV-StRQ/059/15 - Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan
Nr. 42 "Am Schwedderberg" der Welterbestadt Quedlinburg, Ortsteil Gernrode
Vorlage: BV-StRQ/021/17

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt:

den Beschluss BV-StRQ/059/15 – Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 42 „Am
Schwedderberg“ der Welterbestadt, Ortsteil Gernrode – aufzuheben.

ungeändert beschlossen

Ja 31  Nein 0  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 7.11
Aufhebung des Beschlusses BV-StRQ/060/15 - Aufhebungsbeschluss über den Vorhaben- und
Erschließungsplan Nr. 14 "Am Schwedderberg" der Welterbestadt Quedlinburg, Ortsteil Gernrode
Vorlage: BV-StRQ/022/17

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt:

den Beschluss BV-StRQ/060/15 – Aufhebungsbeschluss über den Vorhaben- und
Erschließungsplan Nr. 14 „Am Schwedderberg“ – aufzuheben.

ungeändert beschlossen

Ja 31  Nein 0  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg



Stadtrat Quedlinburg 15.06.2017

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 15.06.2017

Stadtrat Quedlinburg

TOP 8.1
Fraktionsantrag der Fraktion DIE LINKE - Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenstadtrat" der
Welterbestadt Quedlinburg
Vorlage: FA-StRQ/003/17

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die Verleihung der Ehrenbezeichnung
"Ehrenstadtrat" der Welterbestadt Quedlinburg an Frau Karin Pflug.

ungeändert beschlossen

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Stadtrates Quedlinburg von der
Abstimmung ausgeschlossen.

gez. Dr. S. Marschner                             Siegel             gez. F. Ruch
Dr. Sylvia Marschner
Vorsitzende des Stadtrates Quedlinburg 

Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg


